
Grundsteuern

Die Grundsteuer wird jährlich auf den in der Gemeinde gelegenen Grundstücken erhoben. Der Begriff

des Grundstückes deckt sich mit demjenigen des ZGB.

Steuerpflichtig ist die natürliche oder juristische Person, welche zu Beginn des Kalenderjahres als

Eigentümer oder Nutzniesser des Grundstückes im Grundbuch eingetragen ist.

Der Grundsteueransatz beträgt 0.3 Promille des Verkehrswertes. 

Zuständige Abteilung:

Regionales Grundbuchamt Wil-Land

https://www.steuern.sg.ch/content/dam/dokument_library/steuern/steuerbuch/art-228-246-stg/237_1.pdf.ocFile/237_1.pdf
https://www.oberbueren.ch/verwaltung/abteilungen/grundbuchamt.html/85/unit/9

